
Multi-Rente Versicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versiche-
rung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein 
und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Multi-Rente an. Sie sichert ab gegen Risiken durch Unfallverletzungen und definierte Krankheiten.
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Produkt: 
Janitos Multi-Rente Österreich

Was ist versichert?
 9 Versichert sind definierte körperliche Ein-

schränkungen durch Unfälle und/ oder 
Krankheiten. Ein Unfall liegt z.B. vor, wenn 
die versicherte Person sich verletzt, weil sie 
stolpert, ausrutscht oder stürzt. 
Dafür bieten wir insbesondere folgende Leis-
tungsarten: 

Geldleistungen
 9 Lebenslange Unfallrente bei Beeinträchtigung 

der körperlichen und geistigen Leistungsfähig-
keit von mindestens 50%.

 9  Lebenslange Rente bei dauerhafter, irrever-
sibler Beeinträchtigung von Organen in Folge 
eines Unfalls oder einer Krankheit. 

 9  Lebenslange Rente bei einem in den Bedin-
gungen definierten Verlust von Grundfähigkei-
ten.

 9  Lebenslange Rente bei Vorliegen der definier-
ten Voraussetzungen für den Pflegefall.

 9  Lebenslange Rente bei Eintritt einer der in 
den Versicherungsbedingungen aufgeführten 
Erkrankungen.

 9  Zeitliche befristete Rente beim Auftreten einer 
definierten Krebserkrankung.

Den konkret vereinbarten Versicherungsschutz 
können Sie den Vertragsunterlagen entnehmen.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
 9 Die Höhe der Versicherungssummen und 

der versicherten Leistungen können Sie den 
Vertragsunterlagen entnehmen.

Was ist nicht versichert?
Zum Beispiel:

 8 Kosten für die ärztliche Heilbehandlung.
 8 Sachschäden (z.B. Brille, Kleidung).

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum 
Beispiel:
 !  Unfälle/ Gesundheitsschäden durch Drogen-

konsum;
 !  Unfälle bei der vorsätzlichen Begehung einer 

Straftat;
 !  Unfälle durch die Teilnahme an Rennveran-

staltungen mit Motorfahrzeugen.

Wo bin ich versichert?
 9  Sie haben weltweit Versicherungsschutz. 



Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlänge-
rungsjahres kündigen. Die Kündigung muss der jeweiligen Vertragspartei spätestens einen Monat vor dem Ende 
der Vertragsdauer zugegangen sein. Wir verzichten auf unser ordentliches, einzelvertragliches Kündigungsrecht.
Außerdem können Sie und wir den Versicherungsvertrag unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig kündigen. 
Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 

Welche Verpflichtungen habe ich?
Es bestehen zum Beispiel folgende Pflichten:
 - Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
 - Die Versicherungsprämien müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
 - Sie müssen uns einen Berufswechsel so bald wie möglich anzeigen, damit wir den Vertrag anpassen können.
 - Nach einem Unfall oder bei einer Erkrankung müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns darüber infor-

mieren.

Wann und wie zahle ich?
Die erste Prämie müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie 
die weiteren Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. 
Die Prämien sind gemäß der vereinbarten Zahlungsart (Einzug per SEPA-Lastschrift oder Zahlung per Rechnung) 
und Zahlungsweise zu entrichten. Die Zahlungsweise können Sie ebenfalls Ihrem Versicherungsschein entneh-
men. Diese kann, in Abhängigkeit der jeweiligen Annahmerichtlinien, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder 
jährlich vereinbart werden. 

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, 
dass Sie die erste Versicherungsprämie gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der 
Zahlung.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres 
Jahr, außer Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.
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